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Gemeinde Ell Auszug aus dem Beratungsregister des Gemeindeiî.:;i.-n-i von Eil

Sitzung vom 17-Juni 1978 •

Tagesordnung ISo 2: Zugegen die H.H. Roder Simonin IJothura
. • Hemmer, Schaus, Crochet 

■Cranldieitshal'ber abwesend entschuldigt: Bondelinger

Der G emei nderat,

Gesehen Artikel lo7 der Verfassung;
Gesehen Artikel 5o des Dekretes vom 14- Dezember 1789;
Gesehen Artikel 3» Titel XI des Dekretes vom 16.-24« August 179o»
Gesehen Artikel 3^ des Gemeindegesetzes vom 24« Februar 1843;
Gesehen das Gesetz vom 29« Juli 193o betreffend die Verstaatlichung der 
Lokalpolizei, abgeändert durch das Gesetz vom 19« November 1975 über die 
Erhöhimg der Geldbussen;
Gesehen das Gesetz vom 27« Juni 19o6 betr. Schutz der öffentlichen 
Gesundheit;
Gesehen das Gesetz vom 31« Dezember 1952 über die Einsetzung der Sanitätsinspek
toren;
Nach Einsicht des Gutachtens des Herrn Sanitätsinspektors vom 21. April 1978»

beschliesst einstimmig folgendes ICanalisationsreglement zu erlassi

I. Entwässerungepflicht

Art.1.- Alle bebauten Grundstücke, die an Strassen liegen in denen öffentliche 
Sntwässerungsleitungen vorhanden sind oder angelegt werden, sind nach i'fe,ssgabe 
der nachfolgenden Bedingungen voIlstän.dig und unter Beachtung der unter 7 
vorgesehenen Einschränkungen in diese Leitung zu entwässern.

Als bebautes Grundstück gilt, im Sinne dieses Réglementes, jeder zusammen
hängende Grundbesitz, der eine vdrtschaftliche Einheit bildet, auch wenn nur 
auf einem Teil desselben ein Gebäude für den dauernden oder vorübergehenden 
Aufenthalt von Menschen errichtet ist.

Als Strasse gelten auch Plätze. Als an Strassen liegend gelten auch solche 
Grundstücke, die, ohne unmittelbar an eine vorhandene kanalisierte Strasse anzu
grenzen, durch einen privaten oder öffentlichen Peg mit einer solchen verbunden 
werden, oder mehrere fremde Grundstücke führt.

Art.2.- Anträge auf Anschluss an die Kanalisation sind an den Bürgermeister zu 
richten. Der Anschluss an die Kanalisation wird nur bevdlligt unter der Voraus
setzung, dass das anzuschlissende Grundstück an einer Strasse gelegen ist, vjo 
sich bereits ein Hauptrohrstrang befindet.

Bei Neubauten soll in der Regel der Anschluss, um dessen Beschädigung und 
Verstopfung zu verhüten, erst nach Vollendung des Rohbaues ausgeführt werden, 
muss aber vor der Gebrauchsabnahme des Baues ausgefuhrt sein.

l.ill ein Eigentümer seine Baustelle gleichzeitig mit der Ausschachtimg der 
Baugrube entwässern, so hat er, unabhängig vom Baugesuch, einen diesbezüglichen 
Antrag zu stellen, worauf ihm gegebenenfalls und unter gewissen Bedingungen ein 
ihm provisorischer Anschluss gestattet werden kann.



Die Gemeinde kann auch den Anschluss von behauten Grundstücken verlangen, 
wenn besondere Gründe dies erforderno

Art. 3«- Bei Grundstücken, die an mehreren Strassen liegen, hat die 
Entvrässerungsanlage in die Kanäle so zu erfolgen, wie es vom Bürgermeister 
für jeden einzelnen Fall angeordnet wird.

Art. 4»- Jeder Anschlussnehmer hat sein Grundstück mit den zur 
ordnungsmässigen Entwässerung deseiben erforderlichen Einrichtungen zu 
versehen.

Gegen den Rückstau des I.'assers aus dem öffentlichen Entwässerungsnetz 
in die angeschlossenen Grundstücke hat sich jeder Anschlussnehmer selbst 
zu schützen. Aus Schäden, die durch Hickstau aus dem Entvjässerungsnetz 
entstehen, oder durch Betriebsstörungen bedingt sein können, sind keine 
Ersatzansprüche an die Gemeinde gegeben.

Art. 5*“ Auf Grund besonderer Verhältnisse kann der Bürgermeister von
der Entwässerung eines Grundstückes überhaupt, oder teilweise, oder 
auf bestimmte Zeit absehen.

II. Beschaffenheit und Art der in die Kanäle abzuführenden Abwässer.

Art. 6.- Durch die Kanalleitungen sind, n ach erfolgter Genehmigung 
durch die Gemeinde, Grund- und ITiederschlagswasser, Haus- und 
l'irtschaftswasser und grundsätzlich auch Abortwässer abzuleiten, Solange 
eine öffentliche Abwässerkläranlage nicht besteht, ist es streng verboten 
feste Fäkalstoffe in die Leitvaigen abzuführen.

Art. In das Abwassernetz dürfen nicht eingeleitet værden;

a) Stoffe, welche die Lsitimg verstopfen können, z.B. Schutt, Sand, Asche, 
Kehricht, Lumpen, Dung, Brennerei-, Schlacht- und Küohenabfälle und 
andere feste Stoffe,

b) Feuergefährliche, zerknallfähigs oder andere Stoffe, welche das 
Abwassernets oder die darin Arbeitenden gefährden können ( z.B. Benzin, 
Benzol, Karbid, Oale u.a.m.),

c) Schädlinge oder giftige Abwässer, insbesondere solche, welche 
schädliche Ausdünstungen oder üble Gerüche verbreiten oder die Bau
stoffe der Abwasserleitungen angreifen oder den Betrieb der Entwässer
ung und die Reinigung oder Verwertung der Abv^asser stören oder er- 
schv/eren können,

d) Abwässer, die wärmer als 33°C sind,

e) Pflanzen-oder bodenschädliche Abwässer,

f) Abx'/ässer aus Ställen und Dunggruben (JAUCHE) und Silos

Die JAUCHE und die SILOABViAEBSER müssen in eine 
undurchlässige Grube eingeleitet werden und dürfen nicht in die 
Kanalisation gelangen.

Art. 8.- Der unmittelbare Anschluss von Dampfleitungen und Dampfkesseln ist 
nicht statthaft.



Art, 9.- Wenn un'bea'bsiciitigt gefährliche oder schädliche Stoffe ( z.h. 
durch Auslaufen von Behältern ) in die öffentliche Ahwasseranlage ge
langen, so ist die Gemeinde unverzüglich zu benachrichtigen.

art. lo.~ Betriebe imd Haushaltungen, in denen ungewöhnliche grosse 
Mengen von fetthaltigem Abv/asser anfallen ( Nirtschaftsldichen, Kantinen, 
Hurstküchen u. dgl.) haben ausroichend grosse Fettabschneider einzubauen.

In Reparaturv/erkstätten und Berufsgaragen sind Oel- und Benzinabschneider 
mit vorgelagertem Sand- und Schlammfang einzubauen.

Für regelmässige Reinigung der Schlammfänge und Herausnahme der Angesam
melten Fette und Leichtflüssigkeiten ist Sorge zu tragen. Das Abschneide
gut ist unverzüglich wegzuschaffen und darf an keiner andern Stelle dem 
Leitungsnetz wieder zugeführt v;erden. Der Anschlussnehmer ist für jeden 
Schaden haftbar, der durch eine versäumte Entleerung der Abschneider 
entsteht.

Art. 11.- De?’ Bürgermeister kann die Einleitung von Abwässern ausser- 
gewöhnlicher Art uder Menge versagen oder von einer Vorbehandlung ( z.B. 
bei industriellen Werken, Tb.-Heimen usw. ) abhängig machen oder an 
besondere Bedingungen knüpfen.

Art, 12.- Ueber die Einleitung von Fabrik- und Gewerbeabwässer xverden 
von Fall zu Fall besondere Vorschriften erlassen.

Art« 13.- Uenii Art und Menge der Abwässer sich ändern, hat der Anschluss- 
hehmer unaufgefordert und unverzüglich der Gemeinde die erforderlichen 
Angaben zu machen und auf Verlangen die Unschädlichkeit des Abx^assers 
nachzuweisen.

III. Grundstückskläranlagen:

Art. 14«- Grundstückskläranlagon sind genehmigungspflichtig, sie sind 
nicht zulässig, x-renn eine zur Aufnahme imd Behandlung der Abx^sser 
bestimmte öffentlicha JQäranlaga vorhanden ist.

Art. 15.~ Grundstücksicläreinrichtungen, z.B. Faulgruben oder zweistöckige 
Absetzanlagen müssen angelegt werden:

a) Xirenn eine Befreiung vom Anschluss an die Kanalisation erteilt ist,

b) wenn die Gemeinde eine Vorbehandlung des Abwassers verlangt,

c) wenn keine öffentliche Abwasserleitung vorhanden ist und in absehbarer 
Zeit auch nicht verlegt xvird,

d) x-renn in die Abxv'asserleitxmg menschliche Abgänge nicht eingeführt 
x-rerden dürfen. In diesem Falle darf der Ueberlauf aus der Gnmdstücks- 
einrichtung ausnalimsweise und nur gegen jederzeitige î.'iderruf und auch 
nur an die Fetzleitung angeschlossen x-jerden, nachdem das Abwasser 
unschädlich gemacht x-rorden ist.

Art. 16.- Die Grundstückskläreinrichtung muss nach den anerkannten Regeln 
der Bawassertechnik -und den bauaufsichtlichen Bestimmungen hergestellt 
xmd betrieben x-rerdcn. Die EinleitxiHg von Regenvrasser in die Absetzanlage i. 
ist nicht zulässig.



Art, 17.- îÜr den ordnungsmässigen Betrieb von Grundstückskläreinricbtimgen 
sot^ie für ihre einwandfreie Unterhaltung, ständige Uartung und Reinigung 
ist allein der Anschlussnehmer verantwortlich» Für Betrieb ( Entleerung 
u.s.w.) und Vlartung sind die geltenden Vorschriften zu befolgen. Die 
Gemeinde führt eine planmässige Ueberwachung durch und überprüft die 
Einleitung der bei der Genehmigung auferlegten Bedingungen. •

Die Gemeinde behält sich vor, die lfd. Entleerung der Gruben sowie die 
Abfuhr des Schlammes einheitlich selbst durchzufühhen oder durch einen 
dritten durchführen zu lassen. Die entstehenden Kosten werden dann anteilig 
auf die beteiligten Anschlussnehmer verrechnet.

Bei Grundstückskläreinrichtungen, deren Ablauf in das öffentliche 
Abwassernetz oder Vorfluter geleitet vjird, behält sich die Gemeinde weiter
hin vor, bei Nichtbeachtung der Vorschriften auch den Betrieb der Kläranlage 
selbst zu übernehmen imd für die entstehenden Kosten eine lfd. Zusatzgebühr 
ZU’erheben.

Art. l8.- Sickerscliächte sind nur ausnahmsv?eise genehmigt, wenn durchlässiger 
Untergrund vorhanden ist, das Grundstück wenigstens 25 Ar gross ist, und 
wenn benachbarte Wassergewinnungsanlagen nicht gefährdet werden. Der 
Abstand zwischen höchstem Grundwasserstand und Unterkante Sickerschacht 
( Sohle des Sickerschachtes oder der Sickerleitungen ) muss mindestens 
einen Meter betragen. Ferner muss die Entfernung des Sickerschachtes vom 
benachbarten Grundstück wenigstens 15 Meter betragen.

Art, 19.- Für neu herzustellende Abvjasseranlagen kann die Genehmigung
die dendavon abhängig gemacht werden, dass bereits vorhandene Anlagen. , 

Vorschriften nicht entsprechen, gleichzeitig durch eine Abänderung 
vorschriftsmässig gemacht v/erden.

IV Entfernung bestehender Einrichtungen Bauerlaubnis und 

imd Ausführurgstermin.

Art. 2o.- Nach Ausführung der öffentlichen Zentralklä-ranlage, sobald also 
die Einleitung fester menschlicher Abgänge in das ICanalnetz gestattet ist, 
sind die Grundstückslcläranlagen auszuschalten und ein direkter Anschluss 
herzustellen. Alle bestehenden Anschlüsse und Einrichtungen sind zu unter
binden und die Grundstücke sind auf Kosten der Eigentümer an das neue 
ICanalnetz anzuschliessen.

Art. 21.- Ueber die Herstellung und Veränderung jeder Entwässerungsanlage 
entscheidet der Bürgermeister.

Art. 22.- I.-ird die Kanalisation erst nach Errichtung des Bauwerks herge
stellt, so ist das Grundstück binnen 2 Monaten anzuschliessen nachdem be
kannt gemacht worden ist, dass die Strasse oder der Ortsteil mit einer 
betriebsfertigen Entwä-sserungsanlage ausgestattet ist.

Art.23.- Werden die Arbeiten nicht in der vorgeschriebenen Frist ausgeführt 
so wird der Bürgermeister die Inangriffnahme von Aratswegen auf Kosten der 
säumigen Hausbesitzer veranlassen, unbeschadet der durch dieses Reglement 
vorgesehenen Strafeh.



V. Herstellimg und Un-terhal~uung des -Anschlusses,

Ar-fc. 24.- Jedes Grundstück soll in der Regel im Gebiet des flîisch- 
Verfahrens nur einen unmittelbaren Anschluss an die Kanalleitung im 
Gebiet des Trennverfahrens nur 2 solcher Anschlüsse erhalten. I.'ird ein 
2, oder mehrere Anschlüsse beantragt, so hat darüber der Bürgermeister 
zu befinden.

Art. 23»- Die Leitungen des Anschlusses sollen möglichst geradelinig 
sein und ausreichendes Gefälle erhalten. Unvermeidliche Richtungsänder
ungen zu 2 geradlinigen Leitungsstrecken müssen durch Bogen vermittelt 
werden, deren Krümmungsdurchraesser 4 x Leitungsdurchmesser sein muss.

Alle Anlagen müssen gegen Prost geschützt sein, im Freien 
liegende Leitungen sollen zu diesem Zwecke eine Declcung von 0,7° ni haben.

Jeder Anschluss ist mit einem Prüfschacht zu versehen.

Die Lage, Führung und lichte I/eite der Anschlussleitung sowie 
die Anordnung des PrüfSchachtes bestimmt die Gemeinde.

Den Anschluss an die Detzleitung und zwar vom Prüfschacht bis 
zur Strassenleitung sowie die Ausbesserung, Reinigung, Erneuerung und 
sonstige Veränderung dieser Anschlussleitung führt die Gemeinde auf Kosten 
des Anschlussnehmers aus oder lässt sie durch einen ünternehmerausführen,

Die Ausführung der A.rbß,iten im Innern des Grundstückes bleibt dem 
Eigentümer überlassen. Er haftet für alle Schäden und Nachteile die infolge 
raagelhaften Zustandes oder reglementswidriger Benutzung seiner Anlage 
entstehen.

Die Gemeinde kann jederzeit fordern, dass vorhandene Abwasser
anlagen in den Zustand gebracht werden, der den Vorschriften entspricht, 
die jevjeils für die Abwehr von Gefahren und für die öffentliche 
Sicherheit und Ordnung bestehen.

¥1. Auipassung vorhandener Analgen an die Bestimmungen

gegenwärtigen Réglementes.

Ueberprüfung der ausgeführten Ajilagen.

Art. 26.- Hausentwässerungen oder einzelne Bestandteile derselben, die 
bei Inkrafttreten dieses Réglementes bereits vorhanden sind, müssen den 
vorstehenden Bestimmungen nach näherer Feststellung des Bürgermeisters 
angepasst werden.

Art. 27«- Pen Beauftragten der Gemeinde ist zur Nachschau der -Abwasser
anlagen und zur Prüfung, ob die Vorschriften dieses Réglementes befolgt 
vjerden, ungehindert Zutritt au allen in Frage kommenden Teilen der • 
angeschlossenen Grundstücke zu gewähren. Alle Teile des Abwasseranlage, 
insbesondere die Reinigungsöffnungen, Prüfschä -,chte und Rückstauverschlüsse 
müssen den Beauftragten jederzeit zugänglich sein. Sie sind berechtigt 
Abwasserproben zu entnehmen und sie auf Kosten des Anschlussnehmers unter
suchen zu lassen.

Der Auischlussnehmer ist verpflichtet, alle für die Prüfung der 
Anlagen und für die Errechnung der Gebühren erforderlichen Auskünfte zu 
erteilen.



Art« 28.-- Den Anordnungen der Beauftragten bei der Durchführung der Prüfung ist 
Folge zu leisten, lird einer Aufforderung nicht innerhalb einer angemessenen
Fris'^entsprochen, so ist dis Gemeinde berechtigt, die erforderlichen Massnahmen 
auf Kosten des 0nschlussnehmers anzuordnen.

VII. Strafbestimmungen;

Art. 29«- Zui-dderhandlungen gegen vorstehendes Reglement sowie gegen die 
auf Grund vorstehenden Réglementes ergangenen Anordnungen der Gemeindebehörde 
v.ferden, insoweit keine anderen Strafen durch die bestehen^den Gesetze vorgesehen 
sind und unbeschadet der Bestimmung des Artikels 9 des Gesetzes vom 27« Juni 
1906, mit einer Geldbusse von 250 Franken bis 2.50^ Pranlcen und mit einer 
sfängnisstrafe von 1 bis 7 Tagen oder mit einer dieser Strafen bestraft.

Jedes Urteil ordnet die vorschriftm.vssigo Instandsetzung innerhalb einer 
estiramten Frist an.

VIII. Verschieden'^is u'^'l Inkrafttreten.

Art.3o.- Die im gegenwärtigen Reglement :?Llr dier Grundstückeigentümer gegebenen 
Rechte und Pflichten gelten entsprechend für die Nutzniesser und für die zu 
ITutzung des Grundstücks Berechtigten, sowie für Inîiaber von holmungen und 
sonstigen RjhJimliolüceiten.

Art.31.- Gegenwärtiges Reglement tritt cua Tage nach seiner Veröffentlichung 
■«n Kraft.

Bescheinigung

Es lird hiermit bescheinigt, dass vorstehender Beschluss arn 22. Juni 1978 

vorschriftsriLässig in allen Sektionen der Gemeinde Eli veröffentlicht ’AOirde.

Eli, den 24« Jvni 1978


